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19.
19.X. 17 ✓ 
IX ZR  289/14

20.
24. X. 17 
X IZ R  362/15

21.
24. X. 17 
XI ZR  600/16

22.

24. X. 17 
X  ZR 55/16

23.
26. X. 17 
V II ZR 16/17

D er Vollstreckungsgläubiger ist nicht zur Rückgewähr von 
Zahlungen verpflichtet, die der spätere Insolvenzschuldner 
anfechtbar an den Zwangsverwalter geleistet hat......................  260

Ein Bürge, dem wegen der Unwirksam keit der Sicherungs
vereinbarung nach § 768 Abs. 1 Satz 1 BGB eine dauerhafte 
Einrede gegen den Gläubiger zustand, kann das von ihm den
noch Geleistete nach § 813 Abs. 1 Satz 1 BGB vom Gläubiger 
zurückverlangen............... ....................................................... .........  274

Eine in einem Vertrag über Bauleistungen formularmäßig 
vereinbarte Sicherungsabredc, die es dem Auftragnehmer 
auferlegt, zur Ablösung eines Gewährleistungseinbehalts 
eine Bürgschaft m it einem gegenüber dem Bürgen unzuläs
sigen Regelungsinhalt (hier: formularmäßiger Ausschluss der 
Einrede der Aufrechenbarkeit, der auch unbestrittene oder 
rechtskräftig festgestellte Forderungen des Hauptschuldners 
umfasst) zu stellen, benachteiligt den Auftragnehmer entge
gen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen und 
ist nach § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB unwirksam ............................. 288

a) Aus einer freiwilligen Vereinbarung, in der sich U nterneh
men gegenüber der Europäischen Kommission zur Einhal
tung bestimmter Standards zum  Zwecke des Umweltschutzes 
verpflichtet haben, um  eine zwingende Regelung der Kom 
mission gemäß Art. 15 der Richtlinie 2009/125/EG zu vermei
den, ergeben sich grundsätzlich keine Rechte Dritter.
b) Für die Beurteilung der Frage, ob der Austausch von Tei
len einer mit Zustimmung des Patentinhabers in Verkehr ge
brachten Vorrichtung zum  bestimmungsgemäßen Gebrauch 
gehört oder eine N euherstellung darstellt, ist als maßgebli
cher Bezugspunkt das geschützte Erzeugnis heranzuziehen.
Dies gilt auch dann, wenn der Berechtigte ein Exemplar des 
geschützten Erzeugnisses (hier: eine Bildtrommcleinheit) als 
Bestandteil eines umfassenderen Gegenstands (hier: einer P ro
zesskartusche) in Verkehr gebracht hat.
c) Wenn ein Patentanspruch ein aus mehreren Teilen bestehen
des Erzeugnis schützt, der Berechtigte jedoch nur Gegenstän
de in Verkehr bringt, die nochmals weitere Bestandteile um 
fassen und deshalb im  H inblick auf das geschützte Erzeugnis 
eine tatsächliche Verkehrsauffassung nicht festgestellt werden 
kann, ist für die Abgrenzung zwischen bestimmungsgemä
ßem  Gebrauch und Neuherstellung allein darauf abzustcllen, 
ob sich gerade in den ausgetauschten Teilen die technischen 
W irkungen der Erfindung widerspiegeln. »Trommeleinheit« 300

a) § 642 BGB gewährt dem Unternehm er eine angemes
sene Entschädigung dafür, dass er während der Dauer des 
Annahmeverzugs des Bestellers infolge Unterlasscns einer 
diesem obliegenden M itw irkungshandlung Personal, Geräte 
und Kapital, also die Produktionsm ittel zur Herstellung der 
Werkleistung, bereithält.
b) M ehrkosten wie gestiegene Lohn- und Materialkosten, die
zwar aufgrund des Annahmeverzugs des Bestellers, aber erst 
nach dessen Beendigung anfallen, nämlich bei Ausführung 
der verschobenen Werkleistung, sind vom Entschädigungsan
spruch nach § 642 BGB nicht erfasst............................................  319
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